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Erst etwa ein halbes Jahrhundert ist vergangen, daß die 
deutsche Forstwirtschaft sich mit genetischen Fragen zu 
beschäftigen begann. Es war ungefähr die gleiche Zeit, 
als man in den nordischen Staaten, insbesondere in Schwe- 
den und den baltischen Ländern, darauf aufmerksam 
wurde, daß Kiefern aus deutschem Saatgut in ihrer Wuchs- 
form, ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Frost, Schnee und 
Krankheiten sehr wenig befriedigten, während Kiefern 
einheimischer Herkunft unter den gleichen standörtlichen 
Bedingungen gut waren. Dieselben Erscheinungen wur- 
den in Deutschland beobachtet bei Kiefern südfranzösi- 
scher oder ungarischer Herkunft, selbst bei solchen aus 
Süddeutschland, wenn sie außerhalb ihres seitherigen 
Anbaugebietes in anderen Gegenden des Reichs angebaut 
worden waren. Vom Waldbesitzer in eigenen Altbestän- 
den geerntetes und selbst gedarrtes Saatgut erbrachte da- 
gegen solche schlechten Bestände nicht. 

Seit etwa 150 Jahren lag dlas Zentrum cdes deutschen 
Forstsamenhandels in Darmstadt. Von dort wurde also 
auch das meiste Forstsaatgut bezogen. Deshalb prägte man 
für krummwüchsige, schlechte Kiefern die in ihrer Ver- 
allgemeinerung unrichtige Bezeichnung „Darmstädter Kie- 
fer". 

Da man noch um die Jahrhundertwende von ,,Klima- 
oder Standortsrassen" nichts wußte und man annahm, 
daß z. B. „KieferG einfach gleich ,,Kiefer" zu setzen sei, 
vergaben selbst große Staatsforstverwaltungen, wie die 
ehemals preußische, ihre Samenlieferungsaufträge auf 
dem Submissionswege an den Wenigstfordernden. Es kani 
dem Samenhandel also darauf an, das Saatgut möglichs', 
billig zu werben, was wiederum zur Folge hatte, daß die 
Sammler die Zapfen von den niedrigsten, krümmsten 
und krüppeligsten Bäumen abpflückten, weil sie am leich- 
testen da heran konnten. Wahrscheinlich handelte es sich 
hierbei auch zum großen Teil schon, mindestens soweit es 
die Kiefer betraf, um Bestände, die aus ungeeigneten süd- 
europäischen Herkünften stammten und bereits im jugend- 
lichen Alter Zapfen trugen, was gerade für die Umgebung 
von Darmstadt angenommen werden muß, denn die dorti- 
gen Samenhandelsfirmen standen schon seit langer Zeit 
in Geschäftsverbindung mit ausländischen Lieferanten. Bis 
in die neueste Zeit, kurz vor dem letzten Kriege, hatte 
z. B. der Samenhandel in Böhmen und Mähren sehr starke 
Bindungen nach Ungarn und den Balkanländern, so daß 
dort diese Verhältnisse noch in der jüngsten Vergangen- 
heit aus eigener Anschauung eingehend studiert werden 
konnten. 

Die Kiefer des Rhein-Main-Gebietes darf jedoch nicht 
mit der verrufenen ,,Darmstädter Kiefer" identifiziert 
werden. In den hessischen Forstämtern Babenhausen, Seli- 
genstadt, Wolfgang, Dieburg, Isenburg, Kelsterbach und 
Lampertheim stehen Altkiefernbestände, die hinsichtlich 
ihrer Wert- und Massenleistung jeden Vergleich mit den 
Kiefern anderer Gegenden gleicher Höhenlagen und ähn- 
lichen Klimas aushalten. Nunmehr 30jährige vergleichende 
Anbauversuche der Forstlichen Versuchsanstalt des alten 

I )  Vortrag, gehalten auf der Tagung für Forstpflanzenzüchtung 
in Wächtersbach in Hessen am 27. 6. 1956. 

Landes Hessen haben ergeben, daß diese Kiefern ihre 
guten Eigenschaften auf ihre Nachkommen unter entspre- 
chenden Standortbedingungen vererben. 

Es ist das unbestreitbare Verdienst eines Privatklengen- 
besitzers, des Dr. SCHOTT in Knittelsheim in der Pfalz, 
daß er die Bedeutung der Frage 'der Herkunft des Forst- 
saatgutes dem Kreise seiner Berufsgenossen insoweit 
nahebrachte, als sich die führenden Forstsamen- und 
Forstpflanzenbetriebe im Jahre 1911 zu einer ,,Kontroll- 
vereinigung" zusammenschlossen. Damit war zwar die 
Herkunft des bei diesen Firmen gekauften Saat- und 
Pflanzmaterials aus Deutschland gewährleistet, nicht aber 
gesichert, daß dieses Material nicht etwa von Erntebestän- 
den stammte, die zwar im Inland standen, aber aus fremd- 
ländischem Saatgut begründet waren. Ebensowenig war 
gesichert, daß das gekaufte Saatgut einer Standortrasse 
angehörte, die sich für den speziellen Anbauort auch 
eignete. 

Der 1924 gegründete ,,Hauptauaschuß für Forstliche Saat- 
gutanerkennung", der die Entwicklung fortführte und 
ausbaute, dfabei sehr wertvolle Vorarbeit leistete, betätigte 
sich aber auch nur auf freiwilliger Grundlage und konnte 
die Probleme gerade dort nicht wirksam anfassen, wo die- 
ses am notwendigsten war. 

Erst das Forstliche Artgesetz vom 13. Dezember 1934 
schaffte die gesetzliche Basis für ,,die Sicherung und Er- 
haltung hochwertigen Erbgutes des deutschen Waldes", 
wie seine Präambel besagt. Dieses Gesetz wurde gerade 
noch rechtzeitig erlassen, um die genetische Abwertung 
unseres Waldes aufzuhalten, und allein schon deshalb war 
seine Schaffung eine Tat, die allgemein, besonders auch 
im Auslande, anerkannt wurde. Das Gesetz wollte bewußt 
nichts anderes als die Sicherung und Erhaltung des Erb- 
gutes, es wollte lediglich die Gefahr der fortschreitenden 
Verschlechterung des Rassengefüges im deutschen Walde 
bannen und die für jeden Standort bestgeeigneten Rassen 
erhalten sowie ihre Nachzucht sichern. Zu diesem Zwecke 
mußte es die diesbezüglichen Bestände erfassen, deren 
Beerntungsmöglichkeit sicherstellen und die Garantie 
bieten, daß das in den Verkehr gebrachte Saat- und Pflanz- 
material auch wirklich von den erfaßten, den „anerkann- 
ten", Beständen stammte. Der Gesetzgeber beabsichtigte 
also lediglich eine Artenerhaltung, keine Artenvenbes- 
serung. 

Dieser Rückblick auf die Entwicklung der Forstgenetilc 
und ihrer ersten praktischen Anwendung erscheint, ob- 
wohl die Vorgänge im wesentlichen bekannt sind, deshalb 
notwendig, weil dem Forstlichen Artgesetz vorgewor- 
fen wird, daß es eines gediegenen, wissenschaftlichen 
Fund~amentes ermangele. Ebenso wie gefordert wird, daß 
das jetzt bevorstehende neue Forstliche Saat- und Pflanz- 
gutgesetz so lange nicht wirksam werden solle, bis die 
wissenschaftlichen Grundlagen geschaffen sind. 

Dabei erhebt sich die berechtigte Frage, was wir wohl 
inzwischen, seitdem das Forstliche Artgesetz besteht, d. 
h. allein in den letzten 20 Jahren, für Jungbestände in 
unserem Walde begründet hätten und noch begründen 
würden, wenn dieses Gesetz die Saatgutbeschaffung nicht 










